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Gestützt auf Art. 2 des Reglements über die Konzessionsabgabe Stromversorgung vom 1.1.2022 erlässt 

der Gemeinderat folgenden Gebührentarif: 

 

Konzessionsabgabe für die 

Elektrizitätsversorgung 

Art. 1 

1 Die Abgabe beträgt 0.9 Rp. / kWh der aus dem Verteilnetz an Endkundinnen 

und Endkunden ausgespeisten Energie. 

 
2 Die maximale Abgabe beträgt CHF 400.00 pro Messpunkt im Jahr. 

 

 

Inkrafttreten 

Art. 2 

Dieser Gebührentarif tritt zusammen mit dem Reglement über die 

Konzessionsabgabe Stromversorgung auf den 01.01.2022 in Kraft. 

 

Dieser Gebührentarif ist durch den Gemeinderat am 16.08.2021 genehmigt worden. 

 

 

GEMEINDERAT FRAUBRUNNEN 

Der Präsident: Der Sekretär:  

  

 

Urs Schär Michael Riedo 

 

 

 

 

 

 


